
 

Ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen: 

 

SARS-CoV 2/ Coronavirus 

 

1. Höhere Gewalt 

Die Pandemie SARS-CoV 2 und deren Folgen werden als höhere Gewalt eingestuft. Sämtliche Nachteile, die un-

sere Auftraggeber in Folge der Pandemie oder ihrer Folgen in Bezug auf den mit uns geschlossenen Vertrag ha-

ben, können uns nicht angelastet werden.  

 

2. Lieferzeiten/ Termine 

Die Nichteinhaltung von vereinbarten Lieferzeiten/ Terminen gehen nicht zu unseren Lasten, soweit die Verzö-

gerung auf Folgen der SARS-CoV 2 Pandemie direkt oder indirekt zurückzuführen ist. Im Falle einer solchen Ver-

zögerung haften wir weder für Schäden noch für sonstige Aufwendungen und Kosten, die aufgrund der Verzöge-

rung auf Seiten unseres Auftragnehmers entstehen. Der Eintritt einer solchen Verzögerung stellt für unseren 

Auftraggeber erst dann einen besonderen oder außergewöhnlic hen Kündigungsgrund dar, wenn die Verzöge-

rung länger als 9 Monate andauert. 

 

3. Preise 

Aufgrund Liefer- und/ oder Produktionsengpässen von Material, verursacht durch die SARS-CoV 2 Pandemie, 

kann es sein, dass sich unsere Einkaufspreise erheblich erhöhen. In einem solchen Fall sind wir dazu ermächtigt 

von dem in unserem Angebot/ Leistungsverzeichnis vermerkten Preis ohne vorherige Ankündigung nach oben 

abzuweichen. Unsere Angebotspreise/ Einheitspreise für Material sind insoweit unverbindlich. Der Preis erhöht 

sich in dem Maße, wie sich der Einkaufpreis erhöht. Dies gilt nicht, soweit sich unser Einkaufpreis um 100% er-

höht. Bei einer solchen Erhöhung wird unser Auftraggeber vor Ausführung darüber informiert. Sollte der Auf-

traggeber aufgrund er gestiegenen Preise den mit uns geschlossenen Vertrag kündigen, wir dies als freie Kündi-

gung ohne unser Verschulden gewertet. 

 

4. Inflationsanpassung 

Verändert sich die Inflationsrate gemäß des Statistischen Bundesamtes in Deutschland im Zeitraum von Vertrags-

abschluss bei Stellung der Schlussrechnung um mehr als 3% Punkte nach oben, sind wir dazu ermächtigt unsere 

Preise in der Schlussrechnung entsprechend der  Erhöhung der Inflationsrate anzupassen. 

 

5. Hygienekonzept 

Wir halten bei der Ausführung unserer Arbeiten ein str iktes Hygienekonzept ein. Sollte es dennoch auf Seiten 

unserer Auftraggeber zu einer Ansteckung mit Coronavirus durch uns kommen, haften wir für diese Folgen nur 

bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Unterschreitet unser Auftraggeber einen Mindestabstand von 1,50 m zu 

uns oder unseren Mitarbeitern auf der Baustelle oder weigert sich der Auftraggeber hygienetechnische Vorgaben 

von uns einzuhalten und kommt es dadurch zu einer Infektion mit dem Coronavirus auf Seiten des Auftraggebers, 

übernehmen wir keinerlei Haftung für eventuelle Folgen einer Ansteckung. 

Unterschreitet unser Auftraggeber einen Mindestabstand von 1,50 m zu uns oder unseren Mitarbeitern auf der 

Baustelle oder weigert sich der Auftraggeber hygienetechnische Vorgaben von uns einzuhalten und ko mmt es 

dadurch zu einer Infektion mit dem Coronavirus auf unserer Seite, haftet der Auftraggeber für alle Folgen die uns 

daraus entstehen. 

 

 

 

 


